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Vorwort

Der Fachbereich Rechtswissenschaft der Freien Universität Berlin hat die 
vorliegende Arbeit im Wintersemester 2021 als Dissertation angenommen. 
Sie entstand neben meinem Beruf und hat dadurch mehr Zeit in Anspruch 
genommen als das ursprünglich geplant war.

Umso mehr danke ich meiner Doktormutter, Frau Univ.-Prof. Dr. Co
sima Möller, für ihre stete persönliche Unterstützung. Die Teilnahme an 
ihrem Seminar hat bei mir das Interesse für das römische Recht geweckt, 
woraus auch die Idee für diese Arbeit entstanden ist. Mit ihren Dokto
randenseminaren und unseren Gesprächen zu den einzelnen Kapiteln ist 
auch mein Verständnis des römischen Rechts im Zusammenhang mit 
den Einflüssen der griechischen Philosophie gewachsen. Nur durch ihr an
dauerndes persönliches Interesse, ihre vielfältigen Anregungen und nicht 
zuletzt ihre Geduld ist die Fertigstellung gelungen. Herrn Univ.-Prof. Dr. 
Ignacio Czeguhn danke ich für die zügige Erstellung des Zweitgutachtens 
und seine Unterstützung.

Eine solche Arbeit außerhalb der Universität zu unternehmen ist eine 
besondere Herausforderung. Dabei habe ich viel Hilfe und Unterstützung 
erfahren, für die ich mich hier besonders bedanken möchte. Eine wichtige 
Inspiration und Ermutigung waren die Treffen der Jungen Romanisten 
2012 in Lecce und 2013 in Innsbruck. Auch wenn ich vom Lebensalter 
nicht mehr so ganz in diese Gruppe passte, wurde ich dort umso herzlicher 
aufgenommen. Dort habe ich auch Herrn Univ.-Prof. Dr. Philipp Schei
belreiter kennengelernt, der seitdem meine Überlegungen mit großem 
Interesse verfolgt hat. In diesem Zusammenhang erinnere ich mich immer 
wieder gerne an sein Münchener Seminar im Wintersemester 2013/2014 
am Leopold-Wenger-Institut für Rechtsgeschichte, an dem ich als Externer 
teilnehmen durfte. Ein Privileg war es, in diesem Zusammenhang auch 
Herrn Univ.-Prof. Dr. Alfons Bürge begegnen zu dürfen. Die Gespräche 
beim Abendessen im Anschluss an das Seminar waren für mich fachlich 
und persönlich eine große Bereicherung. Inhaltlich habe ich in besonderer 
Weise vom Austausch mit Dr. Tom Walter profitiert, dessen Arbeit zu den 
Funktionen der actio depositi gleichermaßen Orientierung und Ansporn 
war. Unsere letzte Begegnung im Jahr 2018 bei der Antrittsvorlesung von 
Philipp Scheibelreiter an der Universität Wien und seine Mahnung, zum 
Abschluss zu kommen, hat nachhaltig gewirkt.
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Ein besonderer Dank gilt Herrn Dr. Dietmar Schubert, der mich über 
die ganze Zeit mit Rat und Ermutigung begleitet hat. Immer, wenn es 
gerade nicht mehr weiter ging, kam eine Nachricht, die mich wieder neu 
motiviert hat. Sein Rat war gerade in der Schlussphase der Arbeit unersetz
lich.

Nicht zuletzt möchte ich meiner Familie und den Freunden danken, 
die ich mit dieser scheinbar unendlichen Geschichte strapaziert habe. Vor 
allem Thomas bin ich das Versprechen schuldig, wieder mehr Zeit für uns 
zu haben, ein Versprechen, das ich hier gerne gebe.

   

Berlin, Februar 2022 Mike Reichert

Vorwort
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